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Die Umsetzung der Verbandsklagen-
Richtlinie

Deutschland hat sich schwer getan mit der Um-
setzung der Verbandsklagen-Richtlinie. Erst am
07.07.2023, gut sechs Monate nach Ablauf der
Umsetzungsfrist, hat der Bundestag endlich ein
Umsetzungsgesetz beschlossen. Dessen wesent-
licher Bestandteil ist das neue Verbraucherrech-
tedurchsetzungsgesetz (VDuG).

Das heißt: In Zukunft wird es in Deutschland
möglich sein, dass Verbände zu Gunsten indivi-
dueller Ansprüche von Verbrauchern und klei-
nen Unternehmen sogenannte Abhilfeklagen er-
heben – Klagen gerichtet auf Schadensersatz,
Reparatur, Preisminderung oder Erstattung des
gezahlten Preises. Dafür müssen keine indivi-
duellen Ansprüche benannt werden, sondern
es kann genügen, nur eine nach gleichartigen
Merkmalen bestimmte Gruppe zu bestimmen;
etwa „alle Reisenden des verspäteten Flug-
zeugs XY“; erst in einem nachfolgenden Umset-
zungsverfahren wird die individuelle Leistungs-
berechtigung geprüft.

Über die wesentlichen Eckpunkte der neuen
Klage wurde intensiv gestritten, und zwar nicht
etwa zwischen Opposition und Regierung, son-
dern innerhalb der Regierungskoalition, vor-
nehmlich zwischen dem liberal geführten Justiz-
ministerium und dem grünen Verbraucher-
schutzministerium.

Aber worüber eigentlich genau?

1. Zum einen ging die Diskussion um die Frage,
wer klagen kann: Nur institutionalisierte Ver-
bände oder auch private Gruppen. Schon die
Richtlinie gab vor, dass das europaweit als Min-
deststandard festgelegte Modell der Verbands-
klage verfolgt wird. Das schließt einen nationa-
len Rahmen für private Gruppenklagen aller-
dings nicht per se aus. Die Koalition hat sich
letztendlich aber dagegen entschieden. Eine ech-
te Gruppenklage, bei der einzelne Betroffene ei-
nen frei gewählten Vertreter für die Durchset-
zung ihrerRechte auswählenunddamitMöglich-
keiten der Selbstermächtigung nutzen, hat
Deutschland nicht eingeführt.

2. Nach einigem Hin und Her in Parlament und
Rechtsausschuss hat man sich nun aber zumin-
dest auf nicht allzu hohe Hürden für die Verbän-
de, etwa betreffend Mitgliederzahl und Grün-
dungsdatum geeinigt. Zu Gunsten von Verbrau-
cherzentralen wird die Klagebefugnis sogar
unwiderleglich vermutet.

3. Des Weiteren war umstritten, wie hoch das
Quorum sein muss. Die Verbände müssen nun
Ansprüche von mindestens 50 Betroffenen bele-
gen – das ist nicht wenig und das Sammeln ist
ein hoher administrativer Aufwand.

4. Der wohl strittigste Gegenstand im parlamen-
tarischen Verfahren war aber, ob – über die De-
finition der Gruppe im Quorum hinaus – die be-
troffenen Verbraucher sich zusätzlich zu einem

Klageregister anmelden müssen, und bis wann
die Anmeldefrist laufen soll. Wenn man eine frü-
he bindende Anmeldung befürwortet, müssen
die Betroffenen letztlich „die Katze im Sack“ kau-
fen und sind an die Prozessführung des Verban-
des dauerhaft gebunden. Zudem hat die Muster-
feststellungsklage gezeigt, dass das Register we-
gen Fehlanmeldungen ohnehin nicht sehr
aussagekräftig ist. Eine erst späte Anmeldung,
eine mandatsfreie Verbandsklage oder gar ein
Opt-out-System wurden hingegen als Gefahr für
die Unternehmen bewertet. Wobei diese letzt-
lich– sohat es derDiesel-Abgas-Skandal gelehrt–
ziemlich genau wissen, welche und wie viele
Kunden von einer rechtswidrigen Geschäftspra-
xis betroffen sind und entsprechende Vorberei-
tungen treffen und Rücklagen bilden. Geeinigt
hat man sich nun auf ein Opt-in spätestens drei
Wochen nach Schluss der mündlichen Verhand-
lung. Die Betroffenen können also bis dahin ab-
warten, wie sich das Verfahren entwickelt hat.
Das kann zu einer Entlastung der Gerichte von
Individualklagen und unechten Legal-Tech-Sam-
melklagen à la myright führen.

5. Da die Verjährungshemmung zeitlich bei der
Verbandsklageerhebung und nicht bei der Anmel-
dung ansetzt, können auch bereits verjährte An-
sprüche noch in das Verbandsklageverfahren
eingebracht werden. Anmelden muss man sich
aber trotzdem – eine umfassende Verjährungs-
hemmung wird es nur für Unterlassungsklagen
geben. Voraussichtlich werden diese deswegen
nun häufig in Kombination mit Abhilfeklagen
erhoben werden.

Kein Thema imgesamten parlamentarischen Dis-
kussionsprozesswar fast bis zumEnde die Finan-
zierung der Klagen; insbesondere ob eine profes-
sionelle externe Prozessfinanzierung möglich
sein soll. Der EU-Gesetzgeber hatte dies den Mit-
gliedstaaten überlassen. In Deutschland wurde
das genutzt, um in letzter Minute eine massive
Beschränkung jeder Drittfinanzierung in das Ge-
setz einzuschleichen. Dem Finanzierer darf nicht
mehr als ein Anteil von zehn Prozent an der vom
Prozessverlierer zu erbringenden Leistung ver-
sprochen werden, branchenüblich sind derzeit
25–30 Prozent. Damit findet eine Preisregulie-
rung statt, wie wir sie ansonsten rechtlich nicht
zulassen. Innovativ, wettbewerbsfreundlich und
wirtschaftsliberal ist das nicht. Besser wäre eine
auf den Markt und die gerichtliche Kontrolle auf
Angemessenheit im Einzelfall setzende Lösung
gewesen. So bleibt das System unbeweglich und
die Klagen bleiben ineffektiv. Ein vor dem Hin-
tergrund der eigenen freiheitlichen Ideale seltsa-
mes Ergebnis, das die FDP hier ihren Koalitions-
partnern abgerungen hat.
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